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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG [Bd. LV Nr. 9

Das neue Kasinogebäude der Stadt Bern
von Lindt Sf Hofmann, Architekten in Bern.

Zur Vervollständigung unserer Beschreibung des neuen
Berner Kasinos in letzter Nummer bringen wir heute auf
umstehender Seite in verkleinerter Wiedergabe noch eine
Originalzeichnung der Südfassade, die von den Architekten
in liebenswürdiger Weise für unsere Veröffentlichung eigens
aufgezeichnet worden ist.

Zur Besetzung der Kreisdirektion V der
Schweizerischen Bundesbahnen.

Der Verwaltungsrat der S. B. B. hat am 22. ds. Mts.
die Wahlvorschläge für die Besetzung der Kreisdirektion V
zu handen des Bundesrates behandelt.1) Im ersten Wahlgange

wurde Ingenieur F. Lusser aus Altdorf mit grossem
Mehr vorgeschlagen. Für die zweite Stelle ergab sich im
ersten Wahlgange Stimmengleichheit für den Betriebschef
der S. B. B., Siegfried, und Ständerat Simen. Im zweiten
Wahlgange stimmten hier, nachdem, wie der Berichterstatter
der „N. Z. Z." zu melden weiss, der Advokat Cattori für
die Wahl Simens gesprochen hatte, die „konservativen
Mitglieder" ebenfalls für Simen, sodass auf diesen 29
Stimmen entfielen, während nur 16 Mitglieder an der
Kandidatur Siegfrieds als des für die Stelle geeigneten
Fachmannes festhielten. Herr Staatsrat Cattori ist unsern
Kollegen von der letzten Jahresversammlung her bekannt, an
der er in Locarno sowohl wie in Lugano so schöne Worte
der Anerkennung fand für die Leistungen der Techniker
und für deren Bestrebungen, in der öffentlichen Verwaltung
die ihnen zukommende Stellung einzunehmen.2)

In der gleichen Sitzung behandelte der Verwaltungsrat
auch den Antrag, seine Sitzungen öffentlich zu

gestalten oder wenigstens Vertreter der Presse zuzulassen.
Beides wurde mit 28 gegen 8 Stimmen abgelehnt, „weil die
Bundesbahnen ein Geschäft und der Verwaltungsrat eine
Institution von geschäftlichem Charakter seien, denen nicht
politische Bedeutung zukomme."

Diese Argumentation diente somit für letztern An-
lass. Sie konnte aber bei einer so eminent geschäftlichen
Angelegenheit, wie sie die Wahl der Exekutivorgane für
den Kreis V darstellt, ruhig bei Seite gelassen werden, da
es sich darum handelte, anstelle des Fachmannes einen
blossen Politiker vorzuschlagen!

Die endgültige Wahl und somit die Verantwortlichkeit
in letzter Linie kommt bekanntlich dem Bundesrat zu.

Miscellanea.

Wechselströme mit unsymmetrischen Wellen der
elektromotorischen Kraft. Während die industrielle Starkstromtechnik
für die Erzeugung der einphasigen und mehrphasigen Wechselströme
aus verschiedenen schwerwiegenden Gründen darauf achten muss,
dass sich die zeitliche Aenderung der erzeugten elektromotorischen
Kraft der einfachen Sinuswelle so vollkommen als nur möglich
anschmiegt, gibt es vereinzelte Anwendungen der Elektrotechnik,
bei denen diese Beschränkung wegfallen darf oder wo geradezu,
wie z. B. in der Röntgentechnik, die einfache Sinuswelle der
elektromotorischen Kraft die zu erreichenden Wirkungen gar nicht hervorbringt.

Ingenieur /. L. Farny, Titularprofessor am eidg. Polytechnikum,

hat sich nun seit 1897 mit der Frage der rein elektromecha-
nischen Erzeugung elektrischer Ströme mit unsymmetrischen Wellen
der elektromotorischen Kraft befasst und unlängst im
Maschinenlaboratorium des Polytechnikums interessante Versuche mit zwei
kleinen Versuchsmaschinen ausgeführt, deren Ergebnisse im neuen
Publikations- und Vereinsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen

Vereins8) ausführlich beschrieben und besprochen werden.
Diese Versuche erbrachten vor allem den Beweis der Brauchbarkeit

') Siehe unsere Mitteilung im laufenden Bande Seite 56.
'-') Es lohnt sich, diesbezüglich den Festbericht nachzulesen auf den Selten

186 und insbesondere 188 des letzten Bandes.
») Bulletin des S. E. V., Seite 16 und 45.

der in den Versuchsmaschinen erzeugten Ströme für die Röntgentechnik,

die also in Zukunft nicht mehr ausschliesslich auf die
Verwendung der sogen. Induktorien im Anschluss an Gleichstromquellen
angewiesen sein wird; weiter ergaben die Versuche die Möglichkeit
der elektromagnetischen Erzeugung eines hochgespannten Gleichstroms

bei Wegfall eines rotierenden Kollektors und Ersatz desselben
durch einen feststehenden Kondensator; endlich zeigte sich auch,
dass der Betrieb eines elektrischen Lichtbogens durch einen Wechselstrom

mit unsymmetrischen Wellen der elektromotorischen Kraft zu
einer weit höhern Lichtausbeute führt, als sie mit den üblichen
sinusförmigen Wechselströmen erreichbar ist und derjenigen des

Gleichstrombetriebes kaum nachsteht. Bis zu welchem Grade die

neuen Wirkungen in der Praxis Verwendung finden können, ist zur
Zeit noch kaum zu beurteilen; auf alle Fälle dürfte jedoch die in
den Versuchen liegende Forschungsarbeit den Grund zu heute noch
unabsehbaren weitern wissenschaftlichen Arbeiten legen.

Elektrifizierung der Mont-Cenis-Bahn. Auf die im Frühjahr

1911 zu eröffnende internationale Industrie-Ausstellung in Turin1)
hin soll die Mont-Cenis-Linie zwischen Bardonnecchia und Modane
für die Einführung des elektrischen Betriebes eingerichtet sein. Als
Betriebsstrom dieser Linie ist Drehstrom von 15 Perioden mit
7000 Volt Fahrdrahtspannung in Aussicht genommen und als
motorische Fahrbetriebsmittel werden zunächst die 2000-pferdigen
elektrischen Lokomotiven, die ursprünglich für den Giovitunnel vorgesehen

waren, zur Benutzung gelangen. Der Bahnbetriebsstrom wird
in Bardonnecchia aus 50-periodigem Drehstrom von 48500 Volt
Uebertragungsspannung durch Umformung erzeugt. Die hierfür
erforderliche Umformerstation ist der Mailänder Zweigniederlassung
der A.-G. Brown, Boveri fy C9 in Auftrag gegeben worden. Diese
Umformerstation wird drei Oeltransformatoren mit Wasserkühlung
von je 2200 KVA mit einem Uebersetzungsverhältnis von 48500/7000

Volt enthalten, an deren Sekundärseite dann drei rotierende
Motorgeneratoren zur Periodenumwandlung angeschlossen werden. Diese

Motorgeneratoren bestehen aus je einem Asynchronmotor zur
Aufnahme des 50-periodigen Stroms, je einem Synchrongenerator zur
Abgabe des 15-periodigen Stroms, einem zweiteiligen Schwungrad
und je einem zum Hauptmotor in Kaskade geschalteten Drehstrom-

Kollektormotor, der in Verbindung mit dem Schwungrade den

Ausgleich der Periodendifferenz zwischen 50/3 und 15 Perioden pro
Sekunde, sowie die Erhöhung des Leistungsfaktors im Netze mit
der Periodenzahl 50 zu bewirken hat. Das mit einem Gewicht von
40 f und einem Durchmesser von 3,6 m gebaute Schwungrad ist
imstande, bei der für die Motorgeneratoren vorgesehenen grössten
Tourenschwankung von 500 auf 400 Umlimin 1000 PS während
einer Minute abzugeben. Die Anordnung der Umformergruppen ist
folgende: Kollektormotor — elastische Kupplung — Synchronmotor
— starre Kupplung — Generator — halbelastiche Kupplung —

Schwungrad.
Geschwindigkeitsmesser für Automobile. Die Konkurrenz

für zu amtlicher Einführung bei Automobilen geeignete
Geschwindigkeitsmesser, über welche wir in Band LIII, Seite 235 und

342, sowie Band LIV, Seite 113 und 205 berichteten, ist resultatlos
verlaufen. Es wurden einfache Geschwindigkeitsmesser ohne
Registrierung, registrierende Geschwindigkeitsmesser, Geschwindigkeitsmesser

mit optischen Signalen und Geschwindigkeitsanzeiger mit
akustischen Signalen geprüft. Die Kommission kam aber zu einem

negativen Ergebnis und fasste ihr Urteil in folgenden Schlussätzen
zusammen: „Wir können die obligatorische Einführung irgend eines

Apparates, sei es ein Geschwindigkeitsmesser ohne oder mit
Registrierung oder ein Geschwindigkeitsbeschränker, nicht empfehlen. Wir
raten der Konkordatskonferenz entschieden davon ab, eine solche
Massnahme durchzuführen. Vorbehaltlich einer sorgfältigen Erwägung
der Zweckmässigkeit der Anwendung auf ausländische Automobile
haben wir anderseits keine Bedenken, wenn einzelne Kantone,
welche es für nötig erachten, wünschen sollten, auf ihrem Gebiete
das Obligatorium eines akustischen Minimal-Geschwindigkeits-Kon-
trollapparates einzuführen."

Der Einfluss des Rostes auf die Haftfestigkeit zwischen
Eisen und Beton ist von Prof. B. IQrsch in Wien experimentell
untersucht worden. Es ergab sich aus je neun Proben, nach 10- und
50-maliger Vorausbelastung mit der normalen zulässigen Haftspannung

von 1,2 /cg/cm', eine Verminderung der Haftfestigkeit durch
rostige Oberfläche der in die Probewürfel eingelegten Eisenstäbe

») Vergl. Seite 97 lfd. Bandes.
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Verschiedenheit der Bedürfnisse,
die Abarten des persönlichen
Geschmacks, all die unzähligen
Anforderungen des modernen
Lebens verlangen unendlich variierte

Lösungen.

Immerhin sind Elemente einer
gemeinsamen Grundlage
festzuhalten, die sich bei jeder Art
von Häusern wiederfinden, seien
sie nun kleinbürgerlich,
wohlhabend oder reich. Der Zweck,
die ursprüngliche Bestimmung
jeder Wohnung ist im Grunde,
Schutz zu bieten und den Herd
zu bergen.

Arbeiten, essen, schlafen,
Gäste empfangen, das sind die
wichtigsten Bestimmungen, denen
ein Haus dienen muss, und die
es durch die Anlage der R.äume
nach Bedarf und Geschmack
erfüllen soll.

Wie bei einem
Gebrauchsgegenstand bestimmt der
vollkommen erfüllte Zweck, die
Anpassung, den Charakter des
Hauses und stellt seine vornehmste

Schönheit dar. Alles übrige,
Konstruktion und Schmuckformen,

ergibt sich aus dem
richtigen Ausdruck dieser Bedürfnisse.

In den städtischen Miethäusern

werden durch eine unsinnige

und schablonenhafte
Gewohnheit die Gemächer, in denen
sich das Familienleben abspielt
und die immer in Gebrauch sind
(Schlaf- und Badezimmer, Arbeitsräume)

den theatralisch
aufgeputzten Repräsentations- und
Empfangsräumen, wie Salon und
Speisesaal geopfert. Diese spielen
die Hauptrolle; sie machen sich
wichtig mit ihrem Luxus und
bekommen den besten Pla,tz an
der Sonne, während die Fanjilien-
gemächer, in denen man die
Hälfte seines Lebens zubringt,
zu klein sind, Licht und Luft
entbehren und auf dunkle Höfe
und enge Gassen schauen. Auf
das Unerlässlichste, die Gesundheit

an Leib und Seele, nimmt
man keine Rücksicht.

Das Familienhaus hingegen
löst fast immer in vernünftiger
Weise das Problem der
Raumanordnung und Orientierung.
Und dabei ist zu bemerken, dass
das Beispiel des klassischen Landes

für das Eigenhaus, Englands,
für alle Länder bestimmend war;
die modernen Architekten haben
sich aus seiner einfachen und
doch so vielseitigen, von
ausnehmend praktischem Sinn
befruchteten Baukunst manche
Belehrung geholt."

(Schluss folgt.)


	Das neue Kasinogebäude der Stadt Bern: von Lindt & Hofmann, Architekten in Bern
	Anhang

